
 

 

 
1. Grundsätzliches 
 
Gäste an Bord von Fahrgastschiffen können einen hohen Sicherheitsstandard und ein aus-
reichendes Informationssystem zur Erleichterung von Such- und Rettungsmaßnahmen sowie 
die effiziente Organisation nach einem eventuellen Unfall erwarten und sich darauf verlas-
sen. Daher möchten wir die Fahrgastschiffe betreibenden Reedereien auf die Anforderungen 
aus SOLAS Reg. III/27 und die Richtlinie 98/41/EG hinweisen. 
 
Vor Auslaufen muss sichergestellt werden, dass die Zahl der Personen an Bord eines Fahr-
gastschiffes nicht höher ist als die Zahl der Personen, für die das Schiff und seine Sicher-
heitsausrüstung zugelassen sind. 
 
Die Betreiber von Fahrgastschiffen werden dazu angehalten, zu überprüfen, ob ihre Verfah-
rensweise den vorgegebenen Anforderungen standhält oder modifiziert werden muss. 
 
Insbesondere sollten folgende Punkte bei den internen Prüfungen einbezogen werden: 
 
• Wie wird vor Abfahrt die Erfassung und (wenn gefordert) die Registrierung der Personen 

sichergestellt, um im Notfall die erforderlichen Angaben umgehend zur Verfügung stellen 
zu können? 

 
• Sind Anweisungen vorhanden, wie zu verfahren ist, wenn die Zahl der Personen an Bord 

zu überschreiten droht bzw. überschritten ist? 
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2. Überblick über Anforderungen bezüglich Zählung und Registrierung von Fahrgästen 

 
3. Allgemeine Hinweise 
 
Fahrgastregisterführer: 
Die an Land befindliche Person, die von der Reederei als verantwortlich für die Aufbewah-
rung von Angaben über die auf einem Fahrgastschiff befindlichen Personen benannt worden 
ist. 
 
Registrierungssystem: 
Die Registrierungssysteme müssen folgende Funktionskriterien erfüllen: 
• Lesbarkeit (Die erfassten Daten müssen in einem leicht lesbaren Format abgefasst 

sein.) 
• Verfügbarkeit (Die vorgeschriebenen Daten müssen leicht verfügbar sein.) 
• Reibungslosigkeit (Beim Ein- und Ausschiffen darf das System zu keinen unnötigen 

Verzögerungen führen.) 
• Sicherheit (Die Daten sind gegen versehentliche oder widerrechtliche Vernichtung und 

Verlust, unbefugte Veränderung und Weitergabe sowie unbefugten Zugang zu schüt-
zen.) 



 

 

 
Das Registrierungssystem ist als Bestandteil des Safety Management Systems anzusehen 
und von den betroffenen Fahrgastschiffreedereien entsprechend umzusetzen.  
 
Datenaufbewahrung: 
Die personenbezogenen Daten brauchen nicht länger als bis zum Ende der Reise aufbe-
wahrt werden. 
 
Genehmigung: 
Die Registrierungssysteme müssen von der Dienststelle Schiffssicherheit genehmigt und 
stichprobenartig geprüft werden. Die Genehmigung und Stichprobenprüfung erfolgt im Rah-
men von ISM-Audits durch Auditoren der Dienststelle Schiffssicherheit. 
 
 
Kopien des ISM-Rundschreibens und der Richtlinie 98/41/EG finden Sie auf unserer Websei-
te unter  
 
http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code/ism-rundschreiben 
 
 

 
Kontakt: 
Dienststelle Schiffssicherheit 
BG-Verkehr 
Referat ISM/ILO 
Telefon:  +4940 36 137-213 
Telefax:  +4940 36 137-295 
Email: ism@bg-verkehr.de  
www.deutsche-flagge.de 
 
 
Das Rundschreiben finden Sie auch auf unserer Homepage: 
You may find this circular on our homepage: 
http://www.deutsche-flagge.de/de/sicherheit/ism-code/ism-infos 


